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Und noch ein Kommentar: Und dann habe ich jetzt mal aus Interesse mein Gehalt von früher
weitergerechnet (ohne dass ich eine persönliche Erhöhung des Lohns eingerechnet hätte) und
komme dann darauf, dass in Steuerklasse 1 das Netto ziemlich genau dem von A13 in Stufe 11
entsprechen würde. Jetzt müsste halt beides mal z.B. in allen Steuerklassen in allen Varianten
verglichen werden, aber ich bleibe dabei: Die Schule kann in technischen Fachrichtungen kein
sooo viel besseres Angebot machen. Besonders, wenn man bedenkt, dass bspw. die 40jährige
Ingenieurin beim Quereinstieg zwar gerade noch so verbeamtet würde, gleichzeitig aber die
Erfahrungsstufe niedrig angesetzt würde.
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